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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2021/04/0005 E 26. September 2022 RS 1 (hier: ohne den ersten Klammerausdruck)

Stammrechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH (noch zum BVergG 2006, die auf die materiell gleichlautende

Rechtslage nach dem BVergG 2018 übertragen werden kann) ist ein Antragsrecht betre>end die Nichtigerklärung oder

Aufhebung eines Vertrages bzw. die Verhängung einer Geldbuße (gemäß nunmehr § 356 BVergG 2018) durch den

Antragsteller im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren nicht vorgesehen (vgl. VwGH 9.9.2015, Ro 2014/04/0007,

mwN). Ein Antragsrecht besteht nur hinsichtlich der Feststellung bestimmter Vorgehensweisen des Auftraggebers als

rechtswidrig; an einige näher bezeichnete Feststellungen knüpft das Gesetz als "Regelsanktion" die Nichtigerklärung

(ex tunc) des Vertrages bzw. subsidiär die Aufhebung (ex nunc) des Vertrages oder die Verhängung einer Geldbuße (vgl.

VwGH 9.9.2015, Ro 2015/04/0013, 0014).Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH (noch zum BVergG 2006, die

auf die materiell gleichlautende Rechtslage nach dem BVergG 2018 übertragen werden kann) ist ein Antragsrecht

betre>end die Nichtigerklärung oder Aufhebung eines Vertrages bzw. die Verhängung einer Geldbuße (gemäß

nunmehr Paragraph 356, BVergG 2018) durch den Antragsteller im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren nicht

vorgesehen vergleiche VwGH 9.9.2015, Ro 2014/04/0007, mwN). Ein Antragsrecht besteht nur hinsichtlich der

Feststellung bestimmter Vorgehensweisen des Auftraggebers als rechtswidrig; an einige näher bezeichnete

Feststellungen knüpft das Gesetz als "Regelsanktion" die Nichtigerklärung (ex tunc) des Vertrages bzw. subsidiär die

Aufhebung (ex nunc) des Vertrages oder die Verhängung einer Geldbuße vergleiche VwGH 9.9.2015, Ro 2015/04/0013,

0014).
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